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1) Einführung 

Die UEFA bemüht sich um die Entwicklung des Frauenfußballs auf allen Stufen, indem sie die Erhöhung der 

Teilnehmerzahlen zusammen mit der Schaffung eigener Strukturen fördert. Mit dem UEFA-Frauenfußball-

Entwicklungsprogramm 2024-28 soll ein strategisches Management des Frauenfußballs in allen Verbänden 

gewährleistet werden.  

 

Die HatTrick-Anreizzahlungen für den Frauenfußball waren bislang ein großer Erfolg und stellen eine 

Startfinanzierung für die Verbände dar, um Führungskräfte im Frauenfußball zu rekrutieren, Strategien zu 

entwickeln, Projekte direkt zu finanzieren und weitere Investitionen von anderen Interessenträgern zu 

fördern. Um ihrer unterstützenden Funktion weiterhin gerecht zu werden, ist es wichtig, dass die UEFA ihr 

Anreizprogramm vor dem Hintergrund der sich verändernden Bedürfnisse der Verbände anpasst und 

weiterentwickelt. 

 

Nach eingehenden Analysen und Konsultationen mit Führungskräften aus dem Frauenfußball in ganz 

Europa wird deutlich, dass die Ligen und Wettbewerbe für die Verbände höchste strategische Priorität 

genießen, was sich in einem deutlichen Anstieg der Investitionen in diese Projekte im letzten HatTrick-

Zyklus widerspiegelt. Der Entwicklungsfonds für Frauenligen wurde auf den Weg gebracht, um die 

Verbände bei der Weiterentwicklung der Frauenfußballligen und der an diesen beteiligten Vereine, 

Spielerinnen und Mitarbeitenden zu unterstützen. 

 

In diesen Richtlinien wird erläutert, wie das HatTrick-VI-Reglement auf den UEFA-Entwicklungsfonds für 

Frauenligen angewendet wird. Dabei handelt es sich um eine der Initiativen im Rahmen des UEFA-

Frauenfußball-Entwicklungsprogramms (FFEP). Wir beabsichtigen eine einfache Handhabung mit 

ausführlichen Angaben zu allen Aspekten des Reglements sowie einer Checkliste und Informationen 

darüber, wie die UEFA Ihnen dabei helfen kann, die Anforderungen zu erfüllen. 

 

2) UEFA-Entwicklungsfonds für Frauenligen: Überblick  

Für Projekte im Zusammenhang mit dem UEFA-Entwicklungsfonds für Frauenligen kann jeder UEFA-

Mitgliedsverband Anreizzahlungen von bis zu EUR 150 000 erhalten. 

 

Der Fonds ist speziell für die nationalen Ligen bestimmt und soll die Bündelung frauenfußballspezifischer 

Expertise sowie langfristige Strategien zur Weiterentwicklung nationaler Frauenfußballligen auf A-Stufe 

und Nachwuchsebene und die Förderung der in diesem Zusammenhang beteiligten Vereine, Spielerinnen, 

Trainer/-innen und Unparteiischen begünstigen. Sämtliche Projekte sollten folgende Ziele verfolgen: 

 

a. Verbesserung der Standards und Steigerung der Teilnehmerzahlen  

b. Weiterentwicklung der Standards mit Blick auf Ligen, Spielerinnen und Vereine 

c. Durchführung regelmäßiger, sportlich ausgeglichener und nachhaltiger Wettbewerbe 

d. Leistungsoptimierung bei Elitespielerinnen anhand von Entwicklungsinstrumenten und -

strukturen  

e. Steigerung des Interesses am Frauenfußball 
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Jeder Verband kann Fördermittel für maximal zwei parallel laufende Projekte mit einer Laufzeit von 

jeweils zwei oder vier Jahren beantragen.  

 

Bei Projekten, bei denen Personal rekrutiert wird, dürfen nicht mehr als 50 % der Mittel aus dem 

Entwicklungsfonds zur Zahlung von Gehältern verwendet werden. Außerdem dürfen die Mittel nur für 

Stellen eingesetzt werden, die zur Unterstützung der Ligen bzw. der Vereine neu geschaffen werden, und 

sind nicht für die Deckung von Gehältern der für den Frauenfußball verantwortlichen oder seitens der 

Verbände, Ligen oder Vereine bereits angestellten Personen bestimmt. 

 

Projekte zur Deckung der laufenden Kosten der Ligen und Vereine werden nicht akzeptiert. Sofern 

Fördermittel für laufende Projekte beantragt werden, müssen der bisherige Fortschritt und die Entwicklung 

des Projekts im Antrag eindeutig dargelegt werden. 

 

Diesen Richtlinien ist zu entnehmen, welche Projekte durch Mittel aus dem Entwicklungsfonds unterstützt 

werden.  

3) Anträge 

Bevor Mittel aus dem Entwicklungsfonds beantragt werden, muss ein Verband: 

 

• eine in Vollzeit tätige Führungskraft für den Frauenfußball eingesetzt haben; und  

• über eine Frauenfußballstrategie bzw. eine übergreifende Strategie des Verbands, in welcher der 

Frauenfußball als Priorität festgelegt ist, verfügen. 

 

Sofern diese Kriterien erfüllt werden, kann jeder Mitgliedsverband in Absprache mit der UEFA entscheiden, 

welche Liga bzw. welche Ligen von der finanziellen Unterstützung aus dem Entwicklungsfonds profitieren 

sollen.  

4) Anforderungen und Empfehlungen 

Projekte können die folgenden Bereiche betreffen, wobei jedes Projekt einen klaren Nutzen für die 

Weiterentwicklung der Liga bzw. der beteiligten Vereine aufweisen muss. 

 

1. Strategie und Verwaltung der jeweiligen Liga 

a) Erstellung oder Aktualisierung einer Strategie für die höchste Frauenliga bzw. die gesamte 

Ligastruktur 

b) Rekrutierung von Spezialist/-innen, die zur Ligaentwicklung und Förderung der beteiligten 

Vereine und Spielerinnen beitragen 

2. Sportliche Angelegenheiten 

a) Investitionen in Projekte im Zusammenhang mit:  

a. Ausbildungsprogrammen für Trainer/-innen 

b. Ausbildungsprogrammen für Schiedsrichter/-innen 

c. Datenerhebung 

d. Technologie 

e. der Förderung von Spielerinnen, z.B. Unterstützung in Ernährungsfragen oder individuelle 

Trainingspläne 

f. der Optimierung der Spielpläne und Formatänderungen 
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3. Umfeld und Dienstleistungen 

a) Investitionen in Projekte zur Verbesserung des Wohlergehens der Spielerinnen  

a. Ausbildungsprogramme für Spielerinnen 

b. Transport 

c. Ausrüstung 

4. Marketing und Generierung von Einnahmen 

a) Investitionen in Projekte, um der Liga mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und somit zu ihrem 

nachhaltigen Wachstum beizutragen 

5. Entwicklungs- und Zugangswege 

a) Investitionen in die langfristige Tragfähigkeit der Liga 

a. Breitenfußballinitiativen 

b. Verbesserung der Entwicklungswege 

c. Erkennen von Talenten 

d. Förderung neuer Teams 

 

Alle Projekte müssen über eine starke, eindeutige Verbindung zur Frauenfußballstrategie bzw. zur 

übergreifenden Strategie des Verbands verfügen, in welcher der Frauenfußball als Priorität festgelegt ist. 

Diese Strategie muss dem Antrag beigefügt sein. 

 

Alle Projekte müssen anhand einer ausführlichen Finanzberichterstattung und eindeutigen 

Leistungskennzahlen überwacht werden und nachhaltig, messbar und nachvollziehbar sein. Die 

Antragsteller sollten um die Einbindung von Interessenträgern bemüht sein und eine Mischfinanzierung 

anstreben. Der Stellenwert, die Qualität und der Tätigkeitsumfang der Projekte sollten dem Niveau der 

Frauenfußballentwicklung im Verband entsprechen. 

 

Auf Wunsch der Verbände können Projekte von der Organisationsstruktur einer Profiliga (der Männer oder 

Frauen) durchgeführt werden, wenn dies als beste Vorgehensweise vereinbart wird. 

 

Obwohl jedem Verband theoretisch EUR 150 000 zur Verfügung stehen, hängen die letztendlich 

ausgezahlten Beträge von der Qualität der Projekte, dem Tätigkeitsumfang und weiteren Entwicklungen 

ab.  

 

5) Antragsverfahren  

Nach Abklärungen mit der UEFA-Administration zum Anwendungsbereich müssen Anträge der UEFA-

Mitgliedsverbände vom Generalsekretär bzw. von der Generalsekretärin bzw. vom CEO oder dem/der 

Geschäftsführer/-in unterzeichnet werden.  

 

Weiter zu berücksichtigen ist: 

• Zu Projektbeginn müssen Nationalverbände nur ein Antragsformular einreichen. 

o Während der Laufzeit des Projekts ist die Vorlage weiterer Dokumente gemäß der 

Abbildung auf Seite 6 erforderlich. 

• Alle Anträge müssen zusammen mit den angeforderten Dokumenten auf der HatPro-Plattform 

eingereicht werden. 
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• Alle Anträge müssen anhand des Genehmigungsformulars („signature approval form“) auf der 

HatPro-Plattform vom Generalsekretär oder von der Generalsekretärin bzw. CEO oder dem/der 

Geschäftsführer/-in unterzeichnet werden. 

• Anträge müssen jedes Jahr bis zum 31. Juli bei der UEFA eingereicht werden. 

 

6) Genehmigungsverfahren 

Die UEFA-Administration wird die für den Frauenfußball verantwortliche Person des Verbands kontaktieren, 

um den Anwendungsbereich zu besprechen. 

 

Die Anträge werden von der UEFA-Administration analysiert, deren Genehmigung abhängt von: 

a) der Erfüllung aller Anforderungen; 

b) der Qualität bzw. dem Mehrwert des Projekts für die Weiterentwicklung der Liga; 

c) seinem Wert und seiner Relevanz für den Frauenfußball in Bezug auf den Kontext und den 

Entwicklungsstand im betreffenden Land; 

d) den genauen Informationen im Antragsformular und den verlangten Unterlagen, darunter: 

a. Organigramm 

b. Strategiedokumente mit klaren Verweisen auf die strategischen Prioritäten für den 

Frauenfußball 

c. Ligastrategie (sofern vorhanden) 

d. Leistungskennzahlen (untermauert mit einer klaren Finanzplanung) 

 

Alle Projekte werden genau überwacht, was Inspektionsbesuche sowie die Erstellung von Zwischen- und 

Schlussberichten beinhalten kann. Die offizielle Bestätigung erfolgt über die HatPro-Plattform. 

 

7) Fördermittel und Nachbereitung 

Die Anreizzahlung in Höhe von EUR 150 000 wird jedes Jahr wie folgt ausgeschüttet: 

 

• EUR 75 000 im November 

• EUR 75 000 im Juni 

 

Wie nachstehend aufgeführt müssen für jedes Projekt Zwischen-, Jahres-und Schlussberichte erstellt 

werden, die alle auf der HatPro-Plattform eingereicht und genehmigt werden müssen, damit die nächste 

Zahlung veranlasst werden kann. 
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Berichterstattung 

 

Zweijähriges Projekt: 

 
 

Vierjähriges Projekt: 

 

 
 

8) Weitere Unterstützung  

Die UEFA wird flexibel bleiben und eng mit allen Verbänden zusammenarbeiten, um Unterstützung zu 

bieten und die Verbandsprogramme zu bewerben.  

 

Die Unterstützung der UEFA umfasst: 

• UEFA-Kontaktperson 

o Kontaktperson in der Division Frauenfußball, die Ihnen bei der Erstellung des Antrags 

behilflich ist und Rückfragen beantwortet 

 

• Richtlinien und Antrag 

o Schulung zu den neuen Richtlinien 

o Schulung zum Ausfüllen des neuen Antragsformulars 

o Musteranträge als Orientierungshilfe 

o Beispiele bewährter Vorgehensweisen bei Projekten und Governance-Strukturen 

 

• Gezielte Unterstützung 

o Zur gezielten Unterstützung kann jedem Nationalverband ein Mentor oder eine Mentorin 

zugeteilt werden, sofern dies seitens der Verbände gewünscht wird. 

 

• Wissensaustausch  

o Organisation von Arbeitsgruppen mit Vertreter/-innen der Nationalverbände je nach 

Entwicklungsstand, um zusätzliche Unterstützung anzubieten 

o Regional organisierte Workshops zur Ligaentwicklung 
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o Gezielter Austausch zu bestimmten Arbeitsbereichen 
 

Die Nationalverbände sollten die Division Frauenfußball kontaktieren, wenn sie weitere Unterstützung 

benötigen.  

9) Kontakt 

 

Dan Whymark 

Koordinator Frauenfußballentwicklung 

dan.whymark@uefa.ch 

 

10) Checkliste 

Mit diesem Abschnitt soll sichergestellt werden, dass ein Verband alle Anforderungen und Empfehlungen 

erfüllt. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte die UEFA. 

 

Projektanforderungen  

Frauenfußball-

Entwicklungsprogramm 

Alle Anforderungen im Rahmen des Frauenfußball-

Entwicklungsprogramms wurden erfüllt: 

• Der Verband hat eine in Vollzeit tätige Führungskraft für den 

Frauenfußball eingesetzt; und 

• verfügt über eine Frauenfußballstrategie bzw. eine übergreifende 

Strategie, in welcher der Frauenfußball als Priorität festgelegt ist. 

 

   

Projektfokus Es sind maximal zwei Projekte einzureichen. 

 

 

 Alle Projekte betreffen einen der fünf folgenden Bereichen: 

• Strategie und Verwaltung der jeweiligen Liga 

• Sportliche Angelegenheiten 

• Umfeld und Dienstleistungen 

• Marketing und Generierung von Einnahmen 

• Entwicklungs- und Zugangswege 

 

 

   

Strategischer 

Zusammenhang  

Alle Projekte verfügen über eine starke, eindeutige Verbindung zur 

Frauenfußballstrategie bzw. zur übergreifenden Strategie des Verbands, 

in welcher der Frauenfußball als Priorität festgelegt ist. 

 

 

 Eine Frauenfußballstrategie bzw. eine übergreifende Strategie wurde im 

Rahmen des Antrags vorgelegt und enthält folgende Elemente: 

o Vision des Nationalverbands  

o Strategieplan des Nationalverbands 

 

mailto:dan.whymark@uefa.ch
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o Beschreibung, wie die Strategie für den Frauen- und 

Mädchenfußball in die übergreifende Strategie des Verbands 

integriert wird 

 

 

Langfristige Projekte Die Projekte sind auf zwei oder vier Jahre angelegt. 

 

 

 Wenn ein Projekt bereits begonnen hat, muss ein Antrag wie für ein 

neues Projekt eingereicht werden, der 

o eine klare Verbesserung und Entwicklung des Projekts 

aufzeigt; und 

o alle weiteren Projektanforderungen erfüllt. 

 

 

 

Monitoring Alle Projekte können anhand einer ausführlichen 

Finanzberichterstattung und eindeutigen Leistungskennzahlen 

kontrolliert werden und sind nachhaltig, messbar und nachvollziehbar. 

 

 

 

Projektqualität Die Projekte verfügen über den entsprechenden Stellenwert, die Qualität 

und den Tätigkeitsumfang, die dem Niveau der 

Frauenfußballentwicklung des Nationalverband entsprechen. 

 



 

   

 


